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An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1017 Wien 
 
   
  
 

 GZ. BMF-112703/0172-I/4/2005 
 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
 
 
Sachbearbeiter: 
Mag. Hans-Jürgen Gaugl 
Telefon: +43 (1) 514 33 1471  
Internet: Hans-Juergen.Gaugl@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 

 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 
geändert wird; Stellungnahme des BMF (Frist: 7.9.2005) 

 

Zu dem vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie erstellten und mit 

Note vom 29. Juli 2005, Zl. BMVIT-167.540/0013-II/ST5/2005, zur Begutachtung versendeten 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 geändert 

wird, erlaubt sich das Bundesministerium für Finanzen, in der Anlage seine Stellungnahme in 

elektronischer Form zu übermitteln. 

 
Anlage 
 
 

11. August 2005 

Für den Bundesminister: 

iV Mag. Veronika König 

(elektronisch gefertigt)
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Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.
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An das 
Bundesministerium für Verkehr,  
Innovation und Technologie 
Radetzkystraße 2 
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 GZ. BMF-112703/0172-I/4/2005 
 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
 
 
Sachbearbeiter: 
Mag. Hans-Jürgen Gaugl 
Telefon: +43 (1) 514 33 1471  
Internet: Hans-Juergen.Gaugl@bmf.gv.at 
DVR: 0000078 

 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gelegenheitsverkehrs-Gesetz 1996 
geändert wird; Stellungnahme des BMF (Frist: 7.9.2005) 

 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt sich, zu dem mit Schreiben vom 29. Juli 2005 

unter der Geschäftszahl BMVIT-167.540/0013-II/ST5/2005 übermittelten gegenständlichen 

Entwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass eine Bedeckung des aus der 

beabsichtigten Novelle resultierenden Mehraufwandes mit den ressorteigenen Mitteln 

sicherzustellen ist. 

 

Im Übrigen bestehen seitens des Bundesministeriums für Finanzen keine Bedenken gegen 

den gegenständlichen Entwurf. 

 

Dem Präsidium des Nationalrates wurde die Stellungnahme des Bundesministeriums für 

Finanzen zum gegenständlichen Entwurf auch in elektronischer Form zugeleitet. 

 

 

11. August 2005 

Für den Bundesminister: 

iV Mag. Veronika König 

(elektronisch gefertigt) 
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